
Information der Mitarbeitendenvertretung Altholstein (MAV) 

„Die Eingruppierung“ 

 
Liebe Kollegeninnen und Kollegen, 
 
die Eingruppierung, also unser „Gehalt“ (= Entgelt), ist sicher eines der wichtigsten Themen, da 
es uns ja alle interessiert …  
 
Wie wir immer wieder betonen müssen, hat weder die MAV noch der Kirchenkreis direkten 
Einfluss auf die Tarifverträge, in denen die Rahmenbedingungen dafür festgelegt sind. Die 
Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen, die Befugnis, Tarifverträge zu verhandeln, obliegt allein 
den Tarifvertragsparteien (AG-Verband= VKDN und Gewerkschaften). 
 
Eingruppierungen, die aber einmal in Tarifverträgen festgehalten sind, unterliegen dann jedoch 
der Mitbestimmung der MAV, das heißt, wir kontrollieren die korrekte Umsetzung. Jede neue 
Eingruppierung und jede Veränderung müssen im Grundsatz von der Dienststellenleitung bei uns 
beantragt werden. Wir prüfen diese Anträge sehr genau und haben dafür, einen eigenen 
Arbeitsausschuss eingerichtet. 
 
Grundsätzlich setzt sich das Entgelt zusammen aus: 
 
1. Entgeltgruppe  und    2. Entgeltstufe 
(= Tätigkeiten)      (= Erfahrungszeiten) 
 
Die Entgeltgruppe ist: 
 Festgelegt in Ihrem Arbeitsvertrag und richtet sich nach Tätigkeitsmerkmalen, also vom 

Arbeitgeber zugewiesene („auszuübende“) Aufgaben.  

 Zum Teil sind auch zusätzlich Qualifikationen vorgeschrieben. 

 Geregelt ist dies in der Entgeltordnung zum TV KB. Diese ist gegliedert in 5 Abteilungen, 

denen die unterschiedlichen Berufsgruppen zugeordnet sind (z.B. Abteilung 4 für 

Friedhofsmitarbeitende, Abteilung 3 für den Bereich Kindertagesstätten usw.). 

 Im Zweifel sind die Aufgaben in einer „Arbeitsplatzbeschreibung“ transparent zu machen.  

 
Entgeltstufe: 
Wie Sie der umseitigen ANLAGE entnehmen können, gehört zum Entgelt auch die Entgeltstufe. 
Damit ist die „Betriebszugehörigkeit“, also die Anerkennung einschlägiger Vordienst-Zeiten 
gemeint. Die Stufen der Erfahrungszeiten betragen: 0, 2, 5, 9, 14 Jahre, danach gibt es jeweils 
mehr Geld. Ab 01.01.2026 wird für langjährige Beschäftigte noch die 6. Stufe hinzukommen. 
 
Konkret können Sie beides frei im Internet abrufen unter: „Kirchenrecht Nordkirche/ 7: Dienst- 
und Arbeitsrecht/ 7.545 Tarifvertrag für Kirchliche Beschäftigte/Anlagen 1 + 1a“. 
 
Wenn Sie Detailfragen haben, kontaktieren Sie uns bitte. Gern verabreden wir eine individuelle 
Beratung und sprechen mit Ihnen persönlich oder telefonisch darüber. 
 

        Ihre Mitarbeitendenvertretung  



Übersicht „Eingruppierung“ 
 

 
 

Zusammensetzung meines Gehaltes (= Entgelt) nach § 13 TV KB: 
 

 
 
 

 
1.         2. 

Entgeltgruppe      Entgeltstufe 
(= Tätigkeiten)      (= Erfahrungszeiten) 
 

↓        ↓ 
 
Festgelegt in EntgO/TV KB    Festgelegt in Entg.Tabelle/TV KB 

 
↓        ↓ 

 
Abteilungen 1-5      Entgeltstufen 1-5 (6 ab 01.01.2026) 

 
↓        ↓ 

 
Entgeltgruppen K2 – K14    Erfahrungszeit: 0, 2, 5, 9, 14, 18(?) Jahre 
      enthalten 

↓ 
 

Arbeitsvorgänge (= Tätigkeiten) 
z.T. Qualifikationen 
  zusammengestellt in 
 

↓ 
 
Arbeitsplatzbeschreibung  

          
 
 
 
 
 

= Mein Gehalt    
 
 

 
 

Bei Detailfragen:  Bitte individuelle Beratung bei Arbeitgeber oder MAV anfragen,  
da Prüfung erforderlich. 

 


